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Erstes Kapitel 

Einleitung 

I. Problemstellung 

"Full Faith and Credit shall be given in each state to the public acts, records and judicial 
proceedings of every other state." 

Diese Vorschrift findet sich seit 1789 unverändert in Art. IV 1 der US-amerika-
nischen Bundesverfassung. Sie ist die Grundlage der Anerkennung im inner-US-
amerikanischen Rechtsverkehr und besteht seit über 200 Jahre unverändert. Die 
full faith and credit clause regelt neben der Anerkennung von fremden Hoheitsak-
ten (public acts) und Urkunden (records), vor allem auch die Anerkennung von 
Entscheidungen Gudicial proceedings) insbesondere der Gerichte. Denn, was viel-
leicht nicht allgemein bekannt sein dürfte: Auch die Vereinigten Staaten brauchen, 
obwohl sie ein einheitliches Staatsgebilde sind, ein Anerkennungssystem. Die ein-
zelnen Bundesstaaten besaßen immer und besitzen bis heute eine starke Eigen-
staatlichkeit, und die Entscheidungen des einen Staates gelten in den anderen als 
Emanation fremder (foreign) Gerichtsbarkeit. Deshalb bedürfen sie der Anerken-
nung. 

Diese Situation ist vergleichbar mit dem europäischen Rechtsraum. Das fordert 
einen Blick über den Atlantik heraus, um zu sehen, wie dort die Anerkennung zwi-
schen den Bundesstaaten geregelt ist. Dabei ist freilich zu berücksichtigen, daß die 
USA - im Unterschied zur Europäischen Union -ein Land mit einer gemeinsamen 
Verfassung und nur einer Sprache sind. Man sollte deshalb vermuten, daß die An-
erkennung in den USA einfacher und weniger problematisch ist. 

Das Brüsseler EWG-Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und 
die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (EuG-
VÜ) stand vor allem in den letzten Jahren auf dem Prüfstand. Es wurden vielfaltige 
Reformvorschläge diskutiert. Mit Wirkung ab dem 01 . März 2002 wurde das EuG-
VÜ weitgehend durch die Verordnung über die gerichtliche Zuständigkeit und die 
Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen 
(EuGVO) ersetzt. 1 Doch auch damit scheint nicht der letzte Schritt in Sachen 
Anerkennung getan. Denn der Europäische Rat beschloß 1999 in Tampere, eine 
weitere Vereinfachung des Urteilsverkehrs im europäischen Binnenmarkt herbei-

' Verordnung (EG) Nr. 44/2001 vom 22. Dezember 2000. Im Verhältnis zu Dänemark ist 
das EuGVÜ allerdings weiterhin gültig, siehe dazu Geimer; IPRax 2002, 69, 70. 
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zuführen2 und ein Jahr später wurde dazu ein sehr detailliertes Maßnahmenpro-
gramm vorgelegt3• 

Diese Arbeit will zunächst das US-amerikanische Anerkennungssystem darstel-
len, und zwar im wesentlichen beschränkt auf Entscheidungen der Gerichte. In 
jeder Hinsicht erschöpfend kann sie nicht sein. Denn aufgrund der praktischen 
Bedeutung dieses Rechtsgebiets, aber auch der kontroversen Diskussionen seit 
lokrafttreten der full faith and credit clause ist eine Beschränkung auf die wesent-
lichsten Aspekte, Strömungen und historischen Eckpunkte geboten. Neben der 
Darstellung soll das US-Anerkennungsrecht analysiert und kommentiert werden. 
Darüber hinaus werden die wesentlichen Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwi-
schen den beiden genannten Anerkennungssystemen sowie mögliche Erklärungen 
dafür aufgezeigt. Das europäische Recht wird nur insoweit dargestellt, als es für 
den Vergleich erforderlich erscheint. Im übrigen soll es als bekannt vorausgesetzt 
werden. 

Betrachtet wird ferner, ob die amerikanische Lösung und Handhabe der Aner-
kennung bei all den bestehenden gesellschaftlichen, kulturellen und rechtlichen 
Unterschieden Anregungen für den europäischen Rechtsraum liefern können und 
wie das, was in Europa vollzogen wurde und geplant ist, vor dem Hintergrund der 
amerikanischen Erfahrung beurteilt werden kann. 

II. Entstehungsgeschichte der full faith and credit clause 

1. Ausgangssituation 

In der englischen Kolonialzeit galten Urteile aus anderen Kolonien als auslän-
dische Urteile (foreign judgments).4 Die Kolonien gewährten also ihren Entschei-
dungen untereinander zunächst keinen besseren Status als den Entscheidungen 
aus dem Mutterland England oder anderen Nationen. Eine Entscheidung konnte 
damit erst nach erfolgter Anerkennung in einer anderen Kolonie Wirkungen entfal-
ten. Da zur damaligen Zeit keine einschlägigen Vorschriften existierten, richtete 
sich die Anerkennung nach der comity-Doktrin des common law und stand damit 
weitgehend im Ermessen des Gerichts.5 Es war allgemeine Praxis, Urteile aus 

2 Schlussfolgerungen der finnischen Ratspräsidentschaft vom 15./16. Oktober 1999, 
Nr. 43, NJW 2000, 1925. 

3 Abgedruckt in Abi. EG 2001 C 12 vom 15. 01. 2001, I ff. 
4 Story, Commentaries, § 1301; Costigan, 4 Colum. L. Rev. 470 (1904). 
5 Die comity-Doktrin hat der US Supreme Court in der Leitentscheidung Hilton v. Guyot 

wie folgt charakterisiert: "Comity, in the legal sense, is neither a matter of absolute obliga-
tion on the one band, nor a mere courtesy and good will upon the other. But it is the recog-
nition which one nation allows within its territory to the legislative, executive, or judicial 
acts of another nation, having due regard both to international duty and convenience, and 
to the rights of its own citizens or of other persons who are under the protection of its 
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anderen Kolonien in der Sache zu überprüfen, was de facto einer Nichtanerken-
nung gleich kam. 6 

Man mißtraute also damals fremden Entscheidungen nachhaltig und war der 
Meinung, nur vor den eigenen Gerichten sei für die Parteien ein faires Verfahren 
und gerechte Urteile gewährleistet.7 Diese Sichtweise ist auch Ausdruck für das 
starke Streben nach Unabhängigkeit, nicht nur vom Mutterland.8 Vielleicht hing 
die Ablehnung der Anerkennung aber auch damit zusammen, daß die Gründer 
einiger Kolonien selbst Schuldner waren, die sich der Vollstreckung in England 
oder anderen Kolonien entzogen hatten und aus diesem Grund kein Interesse an 
der Anerkennung ausländischer Entscheidungen in ihrer Kolonie besaßen. 9 Diese 
Situation war insbesondere für die Gläubiger äußerst unbefriedigend, da sich die 
Schuldner der Vollstreckung entziehen konnten, indem sie sich samt ihrem Vermö-
gen in einer anderen Kolonie niederließen.10 

Das Problem wurde zunehmend erkannt. Im 17. Jahrhundert setzte sich dann die 
Auffassung durch, daß ausländische Urteile vor den eigenen Gerichten nicht voll-
ständig ignoriert werden könnten. Einige Kolonien erließen deshalb entsprechende 
Gesetze, die den Umgang mit solchen Urteilen regelten.11 Diese Regelungen sahen 
vor, den Entscheidungen aus anderen Kolonien gebührende Achtung ("due re-
spect" bzw. "sufficient evidence") zu gewähren. 12 Das führte im Ergebnis nur 
dazu, einem ausländischen Urteil das Gewicht eines prima facie Beweises zu 
geben; es änderte damit kaum etwas an der zuvor bestehenden Rechtslage, denn 
eine Überprüfung in der Sache war weiterhin nicht ausgeschlossen. Diese Auf-
fassung war zur damaligen Zeit auch in England vorherrschend.13 Daher liegt die 
Vermutung nahe, daß die Praxis von dort übernommen wurde. 14 

laws". 159 U.S. 113, 164 f. (1895). Anders als nach der full faith and credit clause besitzen 
die Gerichte hier bezüglich der Anerkennung einen gewissen Errnessensspielraum. Dieser 
war in der Kolonialzeit noch größer als nach der eben zitierten Entscheidung. 

6 Sumner, 34 Or. L. Rev. 224,226 (1955). 
7 Sumner, 2 U.C.L.A. 441,442 (1955). 
8 So auch Glensy, 71 S. Cal. L. Rev. 137, 145 (1997). 
9 Sumner, 34 Or. L. Rev. 224,227 (1955); ähnlich Page, 1948 Wis. L. Rev. 265, 288. 
1o " ••• the colonies became havens of escape for judgment debtors from neighboring colo-

nies and England", Sumner, 34 Or. L. Rev. 224,227 (1955). 
II Connecticut, Acts and Law 1650; Maryland 1715, Acts of Assembly passed in the pro-

vince of Maryland from 1692 to 1715; South Carolina, Act of Assembly, 1731. 
12 Der vollständige Wortlaut der Gesetze von Connecticut und Maryland findet sich bei 

Childs, 36 Ky. L. J. 30, 34-36 (1947); der des Gesetzes von South Carolina bei Nadelmann, 
56 Mich. L. Rev. 33,39 (1957). 

13 Page, 1948 Wis. L. Rev. 265,273, m. w. N.; Story, Commentaries, § 1301. 
14 Als die englischen Gerichte erstmalig mit ausländischen Entscheidungen konfrontiert 

wurden, gab es dort keine Regelungen über die Wirkungen derartiger Entscheidungen. Die 
Gerichte konnten insoweit selbst entscheiden. Teilweise sahen sie ausländische Urteile als 
"conclusive" an und hielten deshalb eine Überprüfung in der Sache selbst flir unzulässig 
(dazu Page, 1948 Wis. L. Rev. 265, 268 ff.). Interessant ist die Begründung, die in diesem 


